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Der östelTsichische Arbeiterkammertag stellt 

Jatum 

10.::.1989 

zu dem zur 

Begutachtung vorliegenden Gesetzes- bzw Verordnungsentwurf 

:clgendes fest: 

Del- :jstel-reichische ,;rtei ter;~ammertag anerJ::ennt grundsätzlich 

die Notwendigkeit, die }\.usfuhr jener Chemikalien, die zur 

Herstellung von chemischen Waffen geeignet sind, einer 

Kontrclle ;:u unterwerfen. ;{ie bereits in den diesen Entwürfen 

'lorangegangenen 

ten 'durde, ..: - ..... 
.J..i:> I... 

interministeriellen Besprechungen festgehal­

der österreichische Arbeiterkammertag der 

Auffassung, daß das ARG nicht jie geeignete Rechtsgrundlage 

für die ;:ur Regelung anstehende Materie ist. Angesichts der 

Dringlichkeit dieses Problems hat der österreichische Arbei-

jedcch 
...:r __ _ 
~t:=.l. vorgeschlagenen Regelung im AHG 

z.ugestimmt. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen der beiden Entwürfe stellt der 
österreichische Pl.rbei terkammertag folgendes fest: 

Drei der in der neuen Anlage 
bereits in der Anlage A zum 
ex-positionen enthalten. Es 

D aufgeführten Positionen 
ARG allerdings nicht 
handelt sich dabei um 

sind 

als 

die 
Tarifnummern 282619, 292111 sowie 293100. Alle drei Posi­

tionen sind zwar zOllämterermächtigt, wären aber nach der 
vorgeschlagenen Regelung zum Teil wieder bewilligungs-
pflichtig nach Anlage D. Nach AUffassung des Österreichischen 

Al-bei tel-kammertages mÜßten alle drei Positionen zur Gänze aus 

der Anlage A in die Anlage D übernommen und mit Ausnahme von 
ex ~S2G (Kaliumfluorid) , ex 2905 50 (Chlorethanol) und ex 
2931 CO (MethYlphosphonsäuredifl~orid etc) wieder liberalisiert 

Der Pl-äsident: Der Kammeramtsdirektor: 
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